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1 Beschreibung der Planung 

1.1 Erfordernis der Planaufstellung  

Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist der Bebauungsplan "Faugelen 
II" der Gemeinde Talheim gemäß § 2 Abs. 4 BauGB. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans "Faugelen II" ist ein bauplanungsrechtli-
ches Vorhaben nach Anlage 1 Nr. 18.7 zum UVPG, das nicht UVP-pflichtig ist 
bzw. für das in Bezug auf die Grundfläche keine allgemeine Vorprüfung des 
Einzelfalles durchzuführen ist, da die Schwellenwerte, in Bezug auf die Grund-
fläche, nicht überschritten werden (§§ 3a und 3b UVPG). 

Ziel der Planung ist die Schaffung und Bereitstellung einer Wohnbaufläche für 
die Errichtung von Einzel- und Mehrfamilienhäusern (s. Begründung B-Plan, 
Kap. 1). 

1.2 Verfahrensstand 

Der Bebauungsplan "Faugelen II" wurde bereits im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b BauGB durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen durch-
geführt. Hierfür erfolgte am 25.01.2022 der Aufstellungsbeschluss und die 1. 
Offenlage wurde von 09.12.2022 bis 24.01.2023 durchgeführt. Eine 2. Offen-
lage, die wegen Korrekturen an der Abgrenzung des Geltungsbereichs erfor-
derlich wurde, fand vom 03.07.2023 bis 21.08.2023 statt. 

Auf Grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Az.: 4 CN 3.22, 
vom 18.07.2023 in dem die Unvereinbarkeit des § 13b BauGB mit dem Recht 
der Europäischen Union festgestellt wurde, muss für einen geordneten Ab-
schluss des Bebauungsplanverfahrens nach § 13b BauGB der § 215a Abs. 2 
i.V.m. § 214 Abs. 4 BauGB im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens ange-
wandt werden. 

Dies bedeutet, dass in einem 1. Verfahrensschritt eine der SUP-Richtlinie ge-
nügende Einzelfallprüfung (Vorprüfung) anhand der Kriterien der Anlage 2 des 
BauGB unter Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange durchzuführen ist. Diese wurde in den vorliegenden Umweltbericht inte-
griert. 

Bei dem Planungsgebiet "Faugelen II" werden Grünlandflächen in Hanglage 
in reizvoller Landschaft beansprucht. Somit kann davon ausgegangen, dass 
mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Dies be-
deutet, dass aufbauend auf eine Vorprüfung in einem 2. Verfahrensschritt eine 
Umweltprüfung, d.h. also ein Umweltbericht, mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung nach der Ökokontoverordnung (ÖKVO) mit Beteiligung von Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der Veröffentlichung 
des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen ist. Anschließend 
erfolgen eine Abwägung und der Satzungsbeschluss. 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Vorfeld der Erstellung einer Umweltprüfung 
festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der um-
weltschützenden Belange für die Abwägung zu erfolgen hat.  
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Dieser Verfahrensschritt "Scoping" wurde im Rahmen der Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Offenlage 
nach §3 Abs.2  BauGB bzw. im Rahmen der erneuten Offenlage nach § 4a 
Abs. 3 BauGB, die im §13b-Verfahren erfolgte, durchgeführt. 

Nachfolgende umweltrelevante Anregungen und Bedenken sind bereits ein-
gegangen  

Die Naturschutzbehörde des Landratsamtes Tuttlingen stellte fest,  
- dass gegen den Bebauungsplan aus Sicht des Naturschutzes keine grundsätzli-

chen Bedenken bestehen. Die Belange des Naturschutzes wurden bisher im be-
schleunigten Verfahren nach §13 b BauGB ausreichend abgearbeitet. 

- dass beim Bebauungsplan nach § 13b BauGB eine Umweltprüfung, ein Umwelt-
bericht und auch die Abarbeitung der Eingriffsregelung nicht erforderlich war. 
Dies muss jetzt nachgeholt werden.  

- dass das bisherige Papier „Umweltbelange“ schon einem Umweltbericht ent-
spricht. Es muss jetzt noch die Eingriffsregelung abgearbeitet und eine Eingriffs-
Ausgleichsbilanz mit Ausgleichskonzept erstellt werden. Ansonsten wird kein 
weiterer Bedarf gesehen die Unterlagen zu ergänzen. 

Im Vorfeld der erneuten 2. Offenlage (Veröffentlichung) erfolgte bezüglich der 
Bilanzierung der Eingriffe eine Vorabstimmung mit der Naturschutzbehörde. 

1.3 Lage im Raum / Geltungsbereich 

Das Planungsgebiet umfasst ca. 2,58 ha und liegt am südwestlichen Ortsrand 
Talheims. Die Erschließung des geplanten Baugebiets erfolgt von Süden über 
die Öfinger Straße. 

Planausschnitt: Luftbild  

 
(Quelle: LUBW und Büro Fischer Juni 2023- gelb: Geltungsbereich) 
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2 Einzelfallprüfung  

Gemäß § 215a BauGB (Heilungsverfahren) ist eine der SUP-Richtlinie genü-
gende Einzelfallprüfung (Vorprüfung) durchzuführen.  
Darin ist anhand nachfolgender Kriterien der Anlage 2 BauGB und unter Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu prüfen, ob das 
Vorhaben (Bebauungsplan) voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen hat, 
die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen sind oder 
die als Beeinträchtigung des Landschaftsbilds oder der Leistung- und Funktions-
fähigkeit des Naturhaushalts entsprechend § 1a Abs. 3 BauGB auszugleichen 
sind. 

Nr. Prüfungskriterien  
gemäß  

Anlage 2 BauGB 

Erläuterung 

 

Voraus-
sichtlich  

erhebliche 
Umwelt-

auswirkun-
gen 

Ja Nein 

1. Merkmale des Vorhabens, insbesondere in Bezug auf   

1.1 das Ausmaß, in dem 
der Bebauungsplan 
einen Rahmen im 
Sinne des § 35 Ab-
satz 3 des Gesetzes 
über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung 
setzt; 

 Bei dem Vorhaben handelt es sich um den 

Bebauungsplan "Faugelen II" der Ge-

meinde Talheim, der eine Überplanung von 

ca. 2,58 ha für eine Wohnbebauung vorbe-

reitet. Es werden Wiesenflächen am Orts-

rand in landschaftlich reizvoller Hanglage 

beansprucht. 

 Durch den Bebauungsplan werden keine 

UVP-pflichtigen Vorhaben ermöglicht. 

 Das Vorhaben befindet sich in einer sen-

siblen Lage. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 

1.2 das Ausmaß, in dem 
der Bebauungsplan 
andere Pläne und 
Programme beein-
flusst; 

 Eine Berichtigung des Flächennutzungs-

plans ist erforderlich. 

 X 

1.3 die Bedeutung des 
Bebauungsplans für 
die Einbeziehung 
umweltbezogener, 
einschließlich ge-
sundheitsbezogener 
Erwägungen, insbe-
sondere im Hinblick 
auf die Förderung 
der nachhaltigen 
Entwicklung; 

 Anlass für die Aufstellung des Bebauungs-

plans ist die Schaffung von Wohnbauflä-

che.  

 Bei Realisierung einer Wohnbebauung ist 

mit einer Zunahme von Emissionen und Im-

missionen in dem üblichen Ausmaß zu 

rechnen ist. 

 Das Umweltziel – Sparsamer Umgang mit 

Grund und Boden – wurde bei dem Bebau-

ungsplanentwurf durch relativ kleine Bau-

plätze sowie der Möglichkeit von Doppel-

häusern und Geschosswohnungsbau be-

achtet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

 

X 
 
 
 

X 
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Nr. Prüfungskriterien  
gemäß  

Anlage 2 BauGB 

Erläuterung 

 

Voraus-
sichtlich  

erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

   Ja Nein 

1.4 die für den Bebau-
ungsplan relevanten 
umweltbezogenen, 
einschließlich ge-
sundheitsbezogener 
Probleme; 

 Das anfallende Oberflächenwasser der 

Verkehrsflächen wird über ein Regenrück-

haltebecken kontrolliert in den angrenzen-

den Röhrenbrunnenbach eingeleitet. Die 

Rückhaltung des Oberflächenwassers der 

privaten Grundstücke erfolgt über Zister-

nen. (Hochwasserschutz) 

 Es werden ca. 2,58 ha bisher landwirt-

schaftlich genutzte Flächen mit mittlerer bis 

hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit über-

plant.  

 Die Bebauung und Versiegelung von Flä-

chen wirkt sich durch den Wegfall von Kalt-

luftentstehungsflächen auf das Kleinklima 

aus. 

 Die geplante Bebauung beansprucht Grün-

landflächen mit mittlerer ökologoscher 

Wertigkeit. Eingriffe in den ökologisch wert-

volleren Röhrenbrunnenbach mit seiner 

Begleitvegetation finden nicht statt. 

 Durch den Bebauungsplan werden bisher 

landwirtschaftlich genutzte Flächen über-

plant. Mit wesentlichen gesundheitsbezo-

genen Problemen ist durch die Planung 

nicht zu rechnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 

X 
 

1.5 die Bedeutung des 
Bebauungsplans für 
die Durchführung na-
tionaler und europäi-
scher Umweltvor-
schriften. 

 Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet 

"Baar" (Nr.: 8017441) befindet sich südlich 

der Bundesstraße 523 in einem Abstand 

von ca. 100 m. 

Nach Aussage der Natura-2000-Vorprü-

fung sind Beeinträchtigungen auf die 

Schutz- und Erhaltungsziele des Vogel-

schutzgebietes “Baar“ durch das Vorhaben 

ausgeschlossen. 
(Quelle: Formblatt zu Natura 2000-Vorprüfung-

von Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, Griß-

heim vom 26.01.2023) 

 Artenschutzrechtliche Untersuchungen ka-

men zu dem Ergebnis, dass keine Verbots-

tatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 

BNatSchG erfüllt werden.  
(Quelle: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

(saP) von August 2021, überarbeitet Januar 

2023 von Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, 

Grißheim) 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Nr. Prüfungskriterien  
gemäß  

Anlage 2 BauGB 

Erläuterung 

 

Voraus-
sichtlich  

erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

Ja Nein 

2. Merkmale der möglichen Auswirkungen und der voraussichtlich 
betroffenen Gebiete, insbesondere in Bezug auf 

  

2.1 die Wahrscheinlich-
keit, Dauer, Häufig-
keit und Umkehrbar-
keit der Auswirkun-
gen; 

 Der Bebauungsplan sichert zeitlich unbe-

fristet ein Wohngebiet. Der Verlust land-

wirtschaftlicher Nutzflächen und deren Fol-

gen für Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt, 

den Boden und das Klima sowie in das 

Landschaftsbild sind somit unumkehrbar. 

X  

2.2 den kumulativen und 
grenzüberschreiten-
den Charakter der 
Auswirkungen; 

 Ein kumulativer und grenzüberschreitender 

Charakter der Auswirkungen kann ausge-

schlossen werden. 

 X 

2.3 die Risiken für die 
Umwelt, einschließ-
lich der menschli-
chen Gesundheit 
(zum Beispiel bei 
Unfällen); 

 Aufgrund der Festsetzungen des Bebau-

ungsplans für eine Wohnbebauung sind 

keine Risiken für die Umwelt, einschließlich 

der menschlichen Gesundheit, erkennbar. 

 Störfallbetriebe in räumlicher Nähe sind 

nicht bekannt. 

 X 

 

 

 

X 

2.4 den Umfang und die 
räumliche Ausdeh-
nung der Auswirkun-
gen; 

 Das Baugebiet "Faugelen II" hat Auswir-

kungen am Ortsrand, da bisher landwirt-

schaftlich genutzte Flächen in Hanglage in 

einer Größe von ca. 2,58 ha überplant wer-

den.  

X  

2.5 die Bedeutung und 
die Sensibilität des 
voraussichtlich be-
troffenen Gebiets auf 
Grund der besonde-
ren natürlichen Merk-
male, des kulturellen 
Erbes, der Intensität 
der Bodennutzung 
des Gebiets jeweils 
unter Berücksichti-
gung der Überschrei-
tung von Umweltqua-
litätsnormen und 
Grenzwerten; 

 Bei dem Planungsgebiet handelt es sich 

um bisher landwirtschaftlich genutzte Grün-

landflächen in einer landschaftlich reizvol-

len Lage. 

 Eine Überschreitung von Umweltqualitäts-
normen und Grenzwerten ist bei Umset-
zung der Planung nicht zu erwarten.  

 

X  
 
 
 
 

X 
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Nr. Prüfungskriterien  
gemäß  

Anlage 2 BauGB 

Erläuterung 

 

Voraus-
sichtlich  

erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

Ja Nein 

2.6 folgende Gebiete:   

2.6.1 Natura 2000-Gebiete 
nach § 7 Absatz 1 
Nummer 8 des Bun-
desnaturschutzge-
setzes, 

 Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet 

"Baar" (Nr.: 8017441) befindet sich südlich 

der Bundesstraße 523 in einem Abstand 

von ca. 100 m. 

Nach Aussage der Natura-2000-Vorprü-

fung sind Beeinträchtigungen auf die 

Schutz- und Erhaltungsziele des Vogel-

schutzgebietes “Baar“ durch das Vorhaben 

ausgeschlossen. 
(Quelle: Formblatt zu Natura 2000-Vorprüfung-

von Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, Griß-

heim vom 26.01.2023) 

 X 

2.6.2 Naturschutzgebiete 
gemäß § 23 des 
Bundesnaturschutz-
gesetzes, soweit 
nicht bereits von 
Nummer 2.6.1 er-
fasst, 

 nicht betroffen  X 

2.6.3 Nationalparke ge-
mäß § 24 des Bun-
desnaturschutzge-
setzes, soweit nicht 
bereits von Nummer 
2.6.1 erfasst, 

 nicht betroffen  X 

2.6.4 Biosphärenreservate 
und Landschafts-
schutzgebiete ge-
mäß den §§ 25 und 
26 des Bundesnatur-
schutzgesetzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.5 gesetzlich ge-
schützte Biotope ge-
mäß § 30 des Bun-
desnaturschutzge-
setzes, 

 gesetzlich geschütztes Biotop 

Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) 

(Nr.: 179173270101) angrenzend 

 gesetzlich geschütztes Biotop  

Feuchtgebüsch am Röhrenbrunnen-

bach (Nr.: 179173270102) 

ca. 60 m südwestlich 

 gesetzlich geschütztes Biotop  

Feldhölz an der B 523 (SW v. Talheim) 

(Nr.: 179173270103) ca.65 m südlich 

 gesetzlich geschütztes Biotop  

Gehölze an der B 523 (SW und S Tal-

heim) (Nr.: 179173270143)  

ca.65 m südlich 

 X 
 
 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 

X 
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Nr. Prüfungskriterien  
gemäß  

Anlage 2 BauGB 

Erläuterung 

 

Voraus-
sichtlich  

erhebliche 
Umweltaus-
wirkungen 

Ja Nein 

2.6.6 Wasserschutzge-
biete gemäß § 51 
des Wasserhaus-
haltsgesetzes, Heil-
quellenschutzgebiete 
gemäß § 53 Absatz 4 
des Wasserhaus-
haltsgesetzes sowie 
Überschwemmungs-
gebiete gemäß § 76 
des Wasserhaus-
haltsgesetzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.7 Gebiete, in denen die 
in Rechtsakten der 
Europäischen Union 
festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen be-
reits überschritten 
sind, 

 nicht betroffen  X 

2.6.8 Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte, 
insbesondere Zent-
rale Orte im Sinne 
des § 2 Absatz 2 
Nummer 2 des 
Raumordnungsge-
setzes, 

 nicht betroffen  X 

2.6.9 in amtlichen Listen o-
der Karten verzeich-
nete Denkmäler, 
Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler o-
der Gebiete, die von 
der durch die Länder 
bestimmten Denk-
malschutzbehörde 
als archäologisch be-
deutende Landschaf-
ten eingestuft wor-
den sind. 

 nicht betroffen  X 
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Fazit: 

Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung des Einzelfalls) kommt zu der Ein-
schätzung, dass der Bebauungsplan "Faugelen II" der Gemeinde Talheim auf-
grund der sensiblen Lage, der Beanspruchung von Landwirtschaftsflächen 
durch Bebauung und Versiegelung und den damit verbundenen Auswirkungen 
auf Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt und das Klima Umweltauswirkungen 
hervorruft, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu 
berücksichtigen sind.  

Eine umfassende Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentli-
cher Belange zur Einzelfallprüfung erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung des 
Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB mit Umweltbericht und naturschutz-
rechtlicher Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung. 

3 Rechtsgrundlagen und Ziele des Umweltschutzes 

3.1 Rechtsgrundlagen 

Baugesetzbuch 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die 
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine 
Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung sind die voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans vorbereitet werden, zu ermitteln. 

In einem Umweltbericht, der gemäß Anlage 1 BauGB zu erstellen ist, werden 
die umweltrelevanten Belange dargestellt. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a 
BauGB Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-
chen Verfahrensschritten wie die Begründung. 

In der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung sind als Ergebnisse der 
Umweltprüfung der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und 
Bedenken zu berücksichtigen. In einer Zusammenfassenden Erklärung (Um-
welterklärung) ist nach Abschluss des Bauleitverfahrens darzulegen, inwieweit 
die Anregungen der Behörden berücksichtigt wurden. 

Nach Realisierung der Planung sind gemäß § 4ac BauGB die Gemeinden ver-
pflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen, um insbeson-
dere unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen frühzeitig entgegenwir-
ken zu können. 

Der Umweltbericht trifft gemäß § 34 BNatSchG Aussagen, ob eine Beeinträch-
tigung von Natura 2000-Gebieten erfolgt. Des Weiteren werden auch Aussa-
gen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes gemäß 
§ 39 und § 44 BNatSchG getroffen. 

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 2011 gemäß § 1a Abs. 5 BauGB 
soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die 
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der Anpassung an den 
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Entsprechende Maßnah-
men wie Begrünung, Reduzierung des Versiegelungsgrades werden im Um-
weltbericht innerhalb der Schutzgüter Klima, Boden und Wasser behandelt. 
Technische Maßnahmen für den Klimaschutz werden im Bebauungsplan be-
rücksichtigt. 
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Gemäß § 1a Abs. 3 i.V.m. § 18 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt 
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flä-
chen oder Maßnahmen im Bebauungsplan oder auch an anderer Stelle. Nach 
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig wa-
ren. 

3.2 Umweltziele 

Mensch - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§§ 1 u. 3 
BImSchG, § 1 (6) BauGB) 

- Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern (§ 1 (6) BauGB) 

- Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie Belange der Erholung (§ 1 (6) BauGB) 

- Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) BauGB) 

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall-
schutz im Städtebau) 

Fläche - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a 
(2) BauGB 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021, Reduzierung der 
Flächenneuinanspruchnahme auf max. 30 ha/Tag bis 2030 

Boden - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 
BBodSchG, § 1a (2) BauGB) 

- Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie von Funktion als Archiv 
der Natur- und Kulturgeschichte (§§ 1 u. 2 BBodSchG) 

Wasser - Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen (§ 1 WHG) 

- Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteili-
gen Veränderungen (§ 6 (1) WHG) 

- Erhalt der Grundwasserneubildung (§ 12 WG) 

- Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer 
Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen (§ 1 (3) BNatSchG) 

- Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser (§ 55 WHG) 

- Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern  beim Gewässeraus-
bau (§ 67 WHG) 

Klima/Luft - Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder lufthygienischen 
Funktionen (§§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG) 

- Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a (5) BauGB) 

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gemäß Klimaschutzge-
setz (Stand August 2021), Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
um mind. 65 % bis 2030 gegenüber 1990 

Pflanzen/Tiere/bi-
ologische Vielfalt 

- Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beeinträchtigungen / 
Eingriffen von Natur und Landschaft (§§ 13 - 15 BNatSchG, §§ 14 u. 15 
NatSchG) 

- Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier-  und Pflanzenpopulationen 
(§ 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG)  
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- Schutz der Natura 2000-Gebiete (§ 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG) 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG  

- Ziele und Vorgaben der Schutzgebiete: NSG, Nationalpark, Biosphä-
renreservat, LSG, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschafts-
bestandteil, gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 - 30 BNatSchG) 

Landschafts-/ 
Ortsbild 

- Berücksichtigung des Landschaftsbildes (§§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB) 

- Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturland-
schaften zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswerts (§ 1 (4) BNatSchG) 

Kultur- und Sach-
güter 

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung (§ 1 (5) BauGB) 

- Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz, Denk-
malpflege (§ 1 (6) BauGB) 

- Schutz/Erhalt der Kulturdenkmale (§§ 1, 2, 6 u. 8 DSchG) 

3.3 Methodik - Anwendung Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Eingriffsregelung werden die Schutzgüter getrennt bewertet. 

Das Schutzgut Boden wird gemäß dem Leitfaden "Bewertung von Boden nach 
ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Bodenschutz 23, Stand 2010, und der Arbeits-
hilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung", 
Heft Bodenschutz 24, Stand 2012, unter Berücksichtigung der Angaben der 
Bodenkarte von Baden-Württemberg, M. 1:50.000 des GeoLa (Integrierte Ge-
owissenschaftliche Landesaufnahme) bearbeitet. 
Der Bewertung der vier Bodenfunktionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit", 
"Ausgleichskörper im Wasserkreislauf", "Filter und Puffer für Schadstoffe" und 
"Standort für naturnahe Vegetation" erfolgt entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit gemäß der Ökokontoverordnung (ÖKVO), Stand 2010 für den IST-Zu-
stand (Bestandswert) und den Planungszustand (ÖKVO). 

Für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird bei der Bewer-
tung das Biotoptypenmodell der Ökokontoverordnung verwendet. Nach dem 
Bewertungsmodell wird jedem vorhandenen Biotoptyp eine Wertigkeit in Form 
eines Punktewerts zugeordnet. Je höher der Punktewert ist, desto wertvoller 
ist der Biotoptyp. Durch Multiplikation des Biotopwerts mit der Fläche, die der 
Biotoptyp einnimmt, und Addition der einzelnen Flächenwerte ergibt sich ein 
Gesamtwert für das Planungsgebiet. 
Anschließend werden aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans die zu erwartenden Biotoptypen nach der ÖKVO bilanziert. 
Es erfolgt eine Gegenüberstellung des Bestandwerts mit dem Planungswert 
bei den Schutzgütern Boden und Pflanzen-/Tierwelt. In der Regel ergibt sich 
ein Ausgleichsdefizit, das durch Maßnahmen außerhalb des Bebauungsplans 
auszugleichen ist. 

Für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt werden ent-
sprechende Bestandskarten erstellt. 

Die Eingriffe in die Schutzgüter Mensch, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Land-
schafts-/Ortsbild sowie Kultur- und Sachgüter werden verbal-argumentativ 
unter Berücksichtigung der "Empfehlung für die Bewertung von Eingriffen in 
Natur und Landschaft in der Bauleitplanung" (August 2016) sowie die "Ermitt-
lung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Um-
gebung" (Oktober 2015), Prof. Chr. Küpfer, bewertet. 
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4 Planerische Vorgaben 

4.1 Übergeordnete Planungen 

Regionalplan Schwarzwald_Baar-Heuberg 
Nach Aussage des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg (2003) handelt 
es sich bei dem Planungsgebiet "Faugelen II" um eine Fläche, die als "Sons-
tige landwirtschaftliche Nutzfläche" sowie im Süden als "Vorrangflur" in der 
Regionalen Freiraumstruktur eingestuft wurde. 

Planausschnitt: Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 

 

(Quelle: Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, 2003) 

Flächennutzungsplan 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Faugelen II" ist im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen als 
Landwirtschaftsfläche dargestellt.  

Im Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (Stand Juni 2023) 
wird der Bereich als Wohnbaufläche (bis zum B 528) dargestellt. 
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Planausschnitt: Flächennutzungsplan 

 
(Quelle: Fortschreibung FNP Verwaltungsgemeinschaft Trossingen) 
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4.2 Schutzgebiete 

Planausschnitt: 

 

(Quelle: LUBW, Abfrage Januar 2024) 

Tabelle: 

Legende:  = direkt betroffen  = angrenzend  / = nicht betroffen 

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name: Teilfläche Nördliche Baaralb und Donau bei Immendingen/ Nr.: 8017341;  

ca.800 m südlich 

/ 

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie 
Name / Nr.: 

/ 

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG 
Name: Baar / Nr.: 8017441; ca.100 m südlich 

/ 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG  
Name:/ Nr.:  

/ 

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG 
Name: / Nr.:  

/ 

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG 
Name / Nr.: 

/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG 
Name: Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) / Nr.: 179173270101; z. T. direkt angrenzend 
Name: Feuchtgebüsch am Röhrenbrunnenbach / Nr.: 179173270102; 

ca. 60 m südwestlich 
Name: Feldhölz an der B 523 (SW v. Talheim) / Nr.: 179173270103; ca.65 m südlich 

Name: Gehölze an der B 523 (SW und S Talheim) / Nr.: 179173270143; ca.65 m südlich 



/ 

/ 
/ 

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG 
Name /Nr.: 

/ 

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,  
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungs-
wald gemäß § 33 des LWaldG 

/ 
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Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald) 
Name: Scherrhalde-Himmelberg / Nr.: 200148; ca.960 m südlich 

/ 

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG 
Name / Nr.: 

/ 

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG / 

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG  / 

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG  
Name: Röhrenbrunnenbach / Nr.: 7019; direkt betroffen 

 

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG  (1. Ordnung) und § 47 
des NatSchG (1. und 2. Ordnung) 

/ 

Regionaler Grünzug, lt. RVSO / 

Grünzäsur, lt. RVSO / 

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, lt. RVSO; Teilfläche Nr. 8143;  

ca. 815 m südwestlich 

/ 

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, lt. RVSO / 

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I, lt. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO  / 

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach 
§ 19 des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG 

/ 

4.3 Europäisches Netz "Natura 2000" 

Gemäß FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Richtlinie ist für Vorhaben, die ein beson-
deres Schutzgebiet erheblich beeinträchtigen können, eine Prüfung auf Ver-
träglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen durchzu-
führen (§ 34 Abs. 1 und 2 BNatSchG). 

Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober 
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum 
liegen direkt für den Vorhabensbereich derzeit keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogel-
schutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekri-
terien erfüllen, vor.  

Eine Teilfläche des FFH-Gebiets "Nördliche Baaralb und Donau bei Im-
mendingen" (Nr.: 8017341) liegt in einem Abstand von ca. 800 m südlich zum 
Planungsgebiet. Weitere Teilflächen des FFH-Gebiets befinden sich in über 1 
km Entfernung. 

Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet "Baar" (Nr.: 8017441) befindet sich 
südlich der Bundesstraße 523 in einem Abstand von ca. 100 m. 

Der Gutachter Hercher kam in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) vom August 2021, überarbeitet Januar 2023 sowie in den Formblättern 
für die Natura-2000-Vorpürung zu nachfolgendem Ergebnis: 

Durch das Vorhaben sind Beeinträchtigungen auf die Schutz- und Erhaltungs-
ziele des Vogelschutzgebietes “Baar“ ausgeschlossen. Hinsichtlich des Vogel-
schutzgebietes gehen durch das Vorhaben keine Lebensräume und Habi-
tatstrukturen des Schutzgebietes verloren, da das Plangebiet außerhalb des 
Vogelschutzgebietes liegt. Zerschneidungseffekte sind ebenfalls nicht gege-
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ben. Beeinträchtigungen prioritärer Arten oder essenzieller Habitate sind da-
her nicht zu erwarten. Die vom Vorhaben ausgehende Störwirkungen und 
Emissionen nehmen aufgrund der Vorbelastungen unwesentlich zu. Schutz- 
und Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes „Baar“ werden daher nicht be-
einträchtigt, zumal das Vogelschutzgebiet im Grenzbereich ausschließlich von 
Intensivackerflächen geprägt ist. 

Erhebliche Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet “Baar“ sind durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten. 

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 
2000" ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende 
Prüfungen im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich. 

4.4 Gesetzlich geschützte Biotope 

Rechtliche Vorgaben 

Nach § 30 BNatSchG bzw. § 33 des NatSchG sind alle Handlungen, die zu 
einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der ge-
setzlich geschützten Biotope führen können, verboten. Jedoch kann nach § 30 
Abs. 3 BNatSchG bzw. § 33 Abs. 3 NatSchG die Untere Naturschutzbehörde 
Ausnahmen von den Verboten des Abs. 2 Satz 1 zulassen. 

Bestandserhebung und Eingriffsbewertung 

Im Norden des Planungsgebiets tangiert ein Teilbereich des gesetzlich ge-
schützten Biotops Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) (Nr.: 
179173270101). Nach Aussage des Kartierbogens ist bei der Begehung 2013 
die Biotopbeschreibung und Abgrenzung von 1996 weitgehend noch zutref-
fend.  

Es wurde ergänzt, dass der Bachlauf ca. 160 m lang ist und durchschnittlich ca. 1 m breit 

ist. Das Substrat ist teils steinig. Das Feldgehölz im Westen stockt auf einer Länge von ca.60 
m auf der Nordseite des Bachlaufs. 

1996 wurde das Biotop wie folgt beschrieben: 

Naturnaher Bach mit Auwaldstreifen und Feldgehölz am S-Rand einer Siedlung. Der Bach ist 
im W 0,5 m, im O 1,5 m breit; im W mit relativ geradlinigem Verlauf und hoher Fließgeschwin-
digkeit; im O mit etwas geschlängeltem Bachlauf und langsam fließendem Wasser (eutroph); 
das Bachbett ist sandig-kiesig; im W sind die Ufer steil, im O flach ausgebildet. Der Bach wird 
zum größten Teil von einem lockeren Auwaldstreifen (Höhe im W 10-15 m; im O 15-20 m; 
Breite 10-15 m) gesäumt. Die Baumschicht wird von Bruch-Weide beherrscht, Sträucher feh-
len fast völlig; in der Krautschicht dominiert Brennnessel. 

In der W-Hälfte des Biotops fehlt der uferbegleitende Gehölzstreifen auf einer Länge von ca. 
40 m; der Bach wird an diesem Abschnitt von einer artenarmen Hochstaudenflur (v.a. Mäde-
süß, Brennnessel und Sumpf-Storchschnabel) gesäumt; auf der S-exp. Uferböschung stockt 
auf gleicher Höhe ein schmales Feldgehölz mit Winter-Linde und Schwarz-Erle; Sträucher 
(Hasel, Roter Hartriegel) sind nur punktuell vorhanden. Der eutraphente Saum wird von Bren-
nesseln und Kletten-Labkraut beherrscht. 

Höhe 10-15 m; Breite 10 m. 
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Planausschnitt: Biotope 

 
(Quelle: LUBW, Abfrage Dezember 2021, Planungsbüro Fischer, Juni 2023, Geltungsbereich B-Plan gelb) 

Bewertung des Eingriffs  

Angrenzend an das gesetzlich geschützte Biotop Röhrenbrunnenbach (SW 
v. Talheim) wird im Gewässerrandstreifen eine Regenrückhaltemulde ange-
legt. Falls es durch die Anlage der Regenrückhaltemulde im Bereich der öf-
fentlichen Grünfläche / Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege, Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft zu einer Betroffenheit des gesetz-
lich geschützten Biotops kommt, ist ein entsprechender Ausgleich zu erbrin-
gen. Durch Pflanzung von standortgerechten Gehölzen am Röhrenbrunnen-
bach oberhalb des Eingriffs könnte ein entsprechender Ausgleich für den Ver-
lust von Gehölzen erbracht werden.  

Das gesetzlich geschützte Biotop wird durch die Ausweisung einer Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft gesichert. 

  



Gemeinde Talheim  Bebauungsplan "Faugelen II" Umweltbericht 

   Seite 17 

Planungsbüro Fischer Stand: 20.02.2024 

5 Artenschutzrechtliche Prüfung 

5.1 Rechtliche Vorgaben 

Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. 

Nach einer Bestandserhebung ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen 
Prüfung eine Prognose möglicher Beeinträchtigungen zu erstellen. Es ist zu 
prüfen, ob 

 es zur Tötung, Verletzung, Entnahme oder Fang von Individuen 
kommt, und ob diese unvermeidbar sind (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG). 

 es durch die Planung eine erhebliche Störung der lokalen Population 
zu bestimmten Zeiten kommt (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 

 es zu einer Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflan-
zungs- und/oder Ruhestätten der Art (bei regelmäßig benutzten Stätten 
auch dann, wenn sie aktuell nicht besetzt sind) kommt (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG). Die Zerstörung von Nahrungs- und Jagdhabitaten ist nur dann 
relevant, wenn sie einen essentiellen Bestandteil des Habitats darstellen 
und z.B. für die betroffenen Individuen nicht an anderer Stelle zur Verfü-
gung stehen. 

Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans dazu führen, dass Verbotstat-
bestände eintreten, ist die Planung grundsätzlich nicht zulässig. Es ist jedoch 
eine Ausnahme von den Verboten möglich, wenn zwingende Gründe des 
überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, es keine zumutbaren Alter-
nativen gibt und der günstige Erhaltungszustand für die Arten trotz des Ein-
griffs gewährleistet bleibt. 

5.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

Die Gemeinde Talheim beauftragte Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, Griß-
heim, mit der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP). 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) von August 2021, über-
arbeitet Januar 2023 wird als Anlage beigefügt. 

Nach Aussage des Gutachters sind für Vögel und Fledermäuse im Vorha-
benraum geeignete Habitate zu finden, für die vertiefende Artenschutzprüfun-
gen erforderlich sind: 

Für Haselmaus, Reptilien, Tagfalter und Widderchen, Käfer und Heu-
schrecken, Wildbienen besitzt das Gebiet keine Lebensraumpotenziale, so-
dass keine vertiefende Bestandserfassungen für sie erfolgten.  

Der Gutachter kam zu folgendem Fazit: 

Das Untersuchungsgebiet besitzt vor allem in den Gehölzbeständen im nordöstlichen Bereich 
für Vögel als auch für Fledermäuse geeignete Habitate, die auch nachweislich von Vogelarten 
genutzt werden. Dabei handelt es sich um nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) be-
sonders geschützte Arten. Da in diesen Bereich nicht eingegriffen wird, werden auch keine 
Verbotstatbestände nach § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 BNatSchG erfüllt. Es sind keine Vermeidungs-
maßnahmen umzusetzen.  

Zur Unterstützung der lokalen Vogel- und Fledermausfauna wird auf freiwilliger Basis das An-
bringen von Vogelnist- und Fledermauskästen, beispielsweise an den neu entstehenden Ge-
bäuden, empfohlen.  
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Neu entstehende Grünflächen sollten mit einheimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt 
werden (LFU 2002: Gebietsheimische Gehölze in Baden-Württemberg). Empfehlenswerte 
Baum- und Straucharten sind zum Beispiel: Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpi-
nus betulus), Esche (Fraxinus excelsior) sowie Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Vo-
gel-Kirsche (Prunus avium), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Hasel (Corylus 
avellana), Hunds-Rose (Rosa canina), Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Schlehe (Prunus 
spinosa) und Wolliger Schneeball (Viburnum lantana).  

Nach Aussage der saP werden, 

da weder für Vögel noch für Fledermäuse Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 
1-3 BNatSchG zu erwarten sind, keine Vermeidungsmaßnahmen formuliert bzw. müs-
sen keine Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden.  

6 Derzeitiger Umweltzustand und Auswirkungen der Planung 

6.1 Derzeitiger Umweltzustand 

Mensch 

Unter dem Schutzgut Mensch ist im Allgemeinen die Bevölkerung und im Spe-
ziellen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verstehen. Zur Wahrung die-
ser grundsätzlichen Daseinsfunktionen der Bevölkerung sind vordergründig 
die Schutzziele Wohnen, Regenerationsmöglichkeiten und Erholung zu be-
trachten. 

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um eine Fläche am südwestlichen 
Ortsrand der Gemeinde Talheim, entlang der Öfinger Straße. Die Fläche wird 
größtenteils landwirtschaftlich als Grünland genutzt. Nördlich des Geltungsbe-
reiches tangiert das Fließgewässer Rohrenbrunnenbach. Im Südwesten gren-
zen weiter landwirtschaftlich genutzte Flächen an. Das Planungsgebiet wird 
über die Öffinger Straße erschlossen. 

Für die Allgemeinheit besitzt das Planungsgebiet aufgrund fehlender Spazier-
wege eine geringe Bedeutung für die Erholungsnutzung. Jedoch sind die Flä-
chen von der Ortslage gut einsehbar. 
Vorbelastungen für den Menschen wie Lärm, Lufthygiene etc. sind durch die 
K 5919 und B 523 in Teilbereichen des Planungsgebiets gegeben. 

Für das Schutzgut Mensch hinsichtlich der Erholungsfunktion wird das Pla-
nungsgebiet in eine mittlere Wertigkeit eingestuft. 

Fläche  
Nach Aussage des Regionalverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg wird durch 
den Bebauungsplan Landwirtschaftsfläche beansprucht. 

Bei dem Planungsgebiet handelt sich nach Aussage des rechtswirksamen Flä-
chennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen um eine Fläche 
für die Landwirtschaft. 

Das Schutzgut Fläche wird in eine mittlere Wertigkeit eingestuft. 

Boden 
Durch den Bebauungsplan werden Flächen überplant, die nicht bebaut und 
versiegelt sind. Die nicht versiegelten Flächen nehmen vielfältige ökologische 
Funktionen wahr und stellen eine landbauwürdige Fläche mit geringer Qualität 
dar.  
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Vorbelastungen sind nur bei unsachgemäßer Bewirtschaftung der Landwirt-
schaftsflächen gegeben. 

Das Planungsgebiet besitzt für das Schutzgut Boden eine mittlere Wertigkeit. 

(s. Naturschutzrechtliche Eingriff-/Ausgleichsbilanzierung für das Schutzgut 
Boden) 

Wasser 
Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwassergeringleiters 
"Mittel- und Unterjura", der für das Grundwasserdargebot eine geringe Bedeu-
tung besitzt.  

Das Oberflächengewässer Röhrenbrunnenbach, ein Gewässer II. Ordnung, 
befindet sich im Norden des Planungsgebiets. 

Nach Aussage der Hochwassergefahrenkarte befindet sich das gesamte Pla-
nungsgebiet in keiner Überflutungsfläche. 

Das Planungsgebiet besitzt für das Schutzgut Wasser insgesamt eine mittlere 
Wertigkeit. 

Klima/Luft 
Nicht versiegelte Freiflächen am Ortsrand wirken sich grundsätzlich sehr po-
sitiv auf das Kleinklima aus und stellen Kaltluftentstehungsgebiete dar.  
Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um ein siedlungsrelevantes Kaltluf-
tentstehungsgebiet in ebener Lage am südwestlichen Ortsrand der Gemeinde 
Talheim. Dieses hat aufgrund der vorherrschenden Hauptwindrichtung aus 
Südwesten eine positive Auswirkung auf die Ortslage. 
Vorbelastungen durch die B 523 im Hinblick auf Lufthygiene sind als relativ 
gering zu bewerten. 

Das Schutzgut Klima wird in eine mittlere Wertigkeit eingestuft. 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 
Im Hinblick auf die ökologische Wertigkeit besitzt das Planungsgebiet auf-
grund der landwirtschaftlichen Nutzung als mehrschürige Wirtschaftswiese 
eine mittlere Wertigkeit. Höherwertig zu beurteilen ist das Flst.Nr. 81 mit seiner 
Streuobstfläche und die gewässerbegleitenden Gehölze auf Flst.Nr. 86. 

Bzgl. der Tierarten wird auf die artenschutzrechtliche Prüfung (Kap. 4) verwie-
sen. 

Landschaftsbild/Ortsbild 
Das Landschaftsbild am Siedlungsrand der Gemeinde Talheim wird geprägt 
durch die vorhandene landwirtschaftliche Nutzung in leichter Hanglage und 
durch den tief ins Gelände eingeschnittenen Röhrenbrunnenbach mit seinen 
Gehölzen. 

Das Schutzgut Landschaft-/Ortsbild wird in eine mittlere Wertigkeit eingestuft. 

Kultur- und sonstige Schutzgüter 
Innerhalb des Planungsgebiets befinden sich keine Denkmale und Gesamtan-
lagen gemäß DSchG. 
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6.2 Umweltauswirkungen der Planung 

Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen sind zu berücksichtigen: 

 Baubedingte Wirkfaktoren 
- Temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtung 
- Lärm, Stäube und Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge und 

sonstige Geräte im Gebiet und ggf. angrenzend  
- Störung und Schädigung von Tieren 
- Unfälle während der Bauarbeiten (Leckagen von Tanks etc.) 

 Anlagebedingte Wirkfaktoren 
- Beseitigung von Vegetation durch Flächenumwandlung 
- Verlust von Erholungsraum  
- Bodenverdichtung und Bodenversiegelung 
- Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Erhöhung des Oberflä-

chenwasserabflusses 
- Veränderung des Mikroklimas durch Temperaturanstieg aufgrund von 

Versiegelung  
- Auswirkungen auf Biotopstrukturen und die Tierwelt (Flächeninan-

spruchnahme, visuelle Wirkungen) 
- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds 

 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 
- Schadstoff- und Lärmbelastung durch Verkehr 
- Treibhausgasemissionen durch Verkehr 
- Lichtemissionen und Blendung durch Spiegelung 
- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes durch fehlende Ein-

bindung zur freien Landschaft 

Plan: Bebauungsplan "Faugelen II" der Gemeinde Talheim 

 

(Quelle: Büro Fischer, Zeichnerischer Teil des B-Plans "Faugelen II", i.d.F. vom 20.02.2024)  
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6.3 Fachliche Prüfung 

Bei der nachfolgenden tabellarischen Beurteilung der Auswirkungen durch den 
Bebauungsplan "Faugelen II" wurde der Eingriff, der durch die geplante Errich-
tung von Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern, sowie durch die Anlage 
der Verkehrsflächen entsteht, zugrunde gelegt. 

Auswirkungen auf den Menschen 

 Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Gesundheitliche Aspekte 

Lärm Ist mit Lärmauswirkungen durch angrenzende 
Nutzungen (Gewerbe, Einkaufsmarkt, Verkehr 
etc.) innerhalb des Bebauungsplans zu rechnen?  

[x] ja*1 [  ] nein 

 

Kann der B-Plan negative Auswirkungen im Hin-
blick auf die Lärmsituation der Umgebung haben 
(Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm etc.)? 

[  ] ja [x] nein*2 

 
Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation 
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*2 

*1  Die Gemeinde Talheim beauftragte das Ingenieurbüro für Umweltakustik Heine + Jud mit der Ausarbeitung einer 
Schalltechnischen Untersuchung. In der Schalltechnischen Untersuchung vom Juni 2021 wurde als maßge-
bende Schallquelle die abbiegende K 5919 und die B 523 berücksichtigt. Da die Orientierungswerte der DIN 
18005 tags um bis zu 6 dB und nachts um bis zu 9 dB angrenzend an die K 5919 überschritten werden, wurde 
festgelegt und entsprechend in die Schriftlichen Festsetzungen aufgenommen, dass in den für das Schlafen 
genutzten Räumen eine Zwangsbelüftung vorzusehen ist. Hiervon kann ggf. bei der lärmabgewandten Seite 
abgewichen werden. 

*2  Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf die Lärmsituation bekannt. 

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der 
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel 
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid, 
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche – 
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*3 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im 
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu erwar-
ten? 

[  ] ja [x] nein*3 

*3 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf die Lufthygiene bekannt. 

Erschütterun-
gen 

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf die 
Umgebung aufgrund von erzeugten Erschütterun-
gen (Industrieverfahren, Verkehr etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*4 

 Sind innerhalb des B-Plans Probleme mit erzeug-
ten/vorhandenen Erschütterungen zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*4 

*4 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Erschütterungen bekannt. 

Elektromag-
netische  
Felder 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern, 
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern, 
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten 
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben? 

[  ] ja [x] nein*5 

 Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit 
erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen Fel-
dern zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*5 

*5  Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Elektromagnetische Felder bekannt. 
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 Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Risiken durch 
Unfälle oder 
Katastrophen 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
durch Unfälle und Katastrophen auf die Umge-
bung haben? Sind Störfallbetriebe innerhalb des 
Bebauungsplans zu erwarten? 

[  ] ja [x] nein*6 

 Kann es zu Konflikten aufgrund von Störfallbetrie-
ben in der Nähe (Konsultationsradius) kommen? 

[  ] ja [x] nein*6 

*6 Derzeit liegen hierzu keine Angaben vor. 

Auswirkungen 
durch er-
zeugte Abfälle 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
durch erzeugte Abfälle haben? 

[  ] ja [x] nein*7 

*7  Die im Bereich des Bebauungsplans erzeugten Abfälle werden ordnungsgemäß über die Abfallwirtschaft Tutt-
lingens entsorgt. Die Abwasserentsorgung erfolgt über ein entsprechendes Entwässerungssystem zur Kläran-
lage des Abwasserzweckverbands. 

Freizeit- und Naherholung 

Grünflächen in 
der Ortslage 

Kann der B-Plan negative Auswirkungen auf öf-
fentliche Grünflächen (Spielplatz, Parkplatz, etc.) 
haben? 

[  ] ja [x] nein*8  

 Verbessert sich innerhalb des B-Plans durch die 
Anlage von Grünflächen die Erholungsfunktion? 

[  ] ja [x] nein*8 

*8  Im Bereich des B-Plans werden keine öffentlichen Grünflächen wie Spielplätze etc. in Anspruch genommen. 
Der Bebauungsplanentwurf sieht die Anlage eines Spielplatzes im Norden des Gebiets angrenzend an den 
Röhrenbrunnenbach vor. Somit ist mit keinen erheblichen negativen Auswirkungen zurechnen. 

Freie Land-
schaft (Land-
wirtschafts- 
fläche, Wald) 

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen 
auf die umgebende freie Landschaft (Verlust von 
Naturnähe und Vielfalt, Verlust von prägenden 
Einzelelementen, Beeinträchtigung der Zugäng-
lichkeit und Blickbeziehungen etc.) haben? 

[  ] ja [x] nein*9 

*9  Das geplante Baugebiet schließt an die bereits bestehenden Bebauungen an, Dadurch ergeben sich Verände-
rungen in das Landschaftsbild am Ortsrand. 

 
 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Fläche 

 Nutzungsumwandlung [x] ja*1 [  ] nein 

 Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1  
(lt. Flurbilanz Ba-Wü) 

[  ] ja  [x] nein*2 

 Versiegelung [x] ja*3  [  ] nein 

 Zerschneidung [  ] ja [x] nein*4 

*1 Im rechtswirksamen FNP der Verwaltungsgemeinschaft Trossingen ist die Fläche als Landwirtschaftsfläche aus-
gewiesen. 

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Schwarzwald-Baar-Heuberg handelt es sich bei dem 
Planungsgebiet um eine Fläche für die Landwirtschaft ohne Vorrangflur Stufe 1. 

*3 Mit Realisierung des Bebauungsplans findet Versiegelung statt. 

*4 Zu einer Zerschneidung der Flur kommt es nicht, da sich das neue Wohngebiet an bestehende Bebauung an-
schließt. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Boden 

 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [x] ja*5 [  ] nein 

 Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [x] ja*5 [  ] nein 

 Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation 

[x] ja*5 [  ] nein 

 Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [  ] ja [x] nein*5 

 Altlasten [  ] ja [x] nein*5 

*5 Durch den Bebauungsplan wird eine Bebauung und Versiegelung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ermöglicht. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen der verschiedenen Bodenfunktionen. 
(s. Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Boden) 

Bodendenkmale sind nicht bekannt. Angaben zu Altlasten liegen nicht vor. 

Grundwasser 

 Neubildung [x] ja*6 [  ] nein 

 Dynamik (Strömung, Flurabstand) [..] ja [x] nein*7 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*7 

*6 Durch Bebauung und Versiegelung ergibt sich eine Reduzierung der Grundwasserneubildungsrate. 

*7 Die zusätzliche Neuversiegelung wird sich unwesentlich auswirken. 

Oberflächengewässer 

Name: Röhrenbrunnenbach 

 Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [x] ja*7 [x] nein 

 Dynamik (Strömung, Hochwasser) [  ] ja [x] nein*7 

 Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [  ] ja [x] nein*7 

*7 Da in das Oberflächengewässer direkt nicht eingegriffen wird und durch die Ausweisung einer öffentlichen Grün-
fläche ein ausreichender Gewässerrandstreifen gesichert wird, ergeben sich keine Beeinträchtigungen. Die An-
lage eines Regenrückhaltebeckens ist zulässig, da sie aus wasserwirtschaftlicher Sicht zur Vermeidung von 
Hochwasserereignissen erforderlich ist. 

Klima/Luft 

 Luftqualität [x ] ja*8 [  ] nein 

 Kaltluftentstehung und -bahnen [x ] ja*8 [  ] nein 

 Besonnung u. Reflektion (Temperatur/Bioklima) [x ] ja*8 [  ] nein 

 Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels 

  [  ] ja [x] nein*8 

*8 Kleinklimatisch wird sich die Bebauung und Versiegelung negativ gegenüber dem Bestand (größtenteils Wirt-
schaftswiesen) auswirken. 
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

 Biotoptypen - Bestand: 

- Wirtschaftswiesen 

- kleinflächig Obstbaumbestand 

- Röhrenbrunnenbach mit Gehölzbestand und 
Wiesenböschungen (z.T. gesetzlich ge-
schütztes Biotop) 

[x] ja *9 

 

 

 

[  ] nein 

 

 

 

 Natura 2000-Gebiete: 

- Eine Teilfläche des FFH-Gebiets "Nördliche 
Baaralb und Donau bei Immendingen" (Nr.: 
8017341) liegt in einem Abstand von ca. 
800 m südlich zum Planungsgebiet. Weitere 
Teilflächen des FFH-Gebiets befinden sich in 
über 1 km Entfernung. 

- Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet 
"Baar" (Nr.: 8017441) befindet sich in einem 
Abstand von ca. 100 m westlich zum Pla-
nungsgebiet. 

[  ] ja [x] nein*10 

 Artenschutz: 

- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), 
erstellt von Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, 
Grißheim, August 2021, überarbeitet Januar 
2023 (s. Kap. 4) 

[  ] ja [x] nein*11 

*9   Die geplante Bebauung und Neuversiegelung beansprucht insbesondere Wirtschaftsgrünland, das eine mittlere 
Wertigkeit besitzt. Höherwertig sind die Obstbäume im Randbereich wie auch der Röhrenbrunnenbach mit Ge-
hölzbestand und Wiesenböschungen. (s. Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Pflanzen-Tiere/biologische 
Vielfalt). 
In das gesetzlich geschützte Biotop Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) wird nicht eingegriffen und durch die 
Ausweisung einer öffentlichen Grünfläche / Flächen für Maßnahmen, zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gesichert. 

*10 Aufgrund der Nähe des Bebauungsplans "Faugelen II" zu Natura 2000-Gebieten ist die Durchführung einer 
Natura 2000-Vorprüfung erforderlich (s. Kapitel 4.3). 

*11 Nach Aussage des Gutachters liegen keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch den Bebauungsplan 
vor. (s. Kapitel 5) 

Landschafts-/Ortsbild 

 Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschafts-bil-
des 

[  ] ja [x] nein*12 

 Vielfalt und Naturnähe  [  ] ja [x] nein*12 

*12 Durch das geplante Wohngebiet verändert sich das Ortsbild, die Vielfalt und Naturnähe. Die Eingriffe werden 
jedoch durch eine an die topographischen Gegebenheiten angepasste Bebauung gemildert. Auf eine Eingrü-
nung nach Westen wurde verzichtet, da angedacht ist, evtl. später das Baugebiet zu erweitern. 

Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Denkmale und Gesamtanlagen gemäß DSchG  [  ] ja [x] nein*13 

*13 Vorkommen nicht bekannt. 

Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Die mit der Bebauung entstehende Beeinträchtigung des Schutzguts Boden wirkt sich unmittelbar auf die Schutz-
güter Grundwasser (Grundwasserneubildungsrate) und Pflanzen- und Tierwelt (Verlust von Lebensraum) aus. 
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Sonstige Aspekte 

 Funktion und Werte Beeinträchtigung 

Kumulierung 
mit anderen 
Vorhaben 

Können die Auswirkungen des Bebauungsplans 
mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Planungsgebiete unter Berücksichtigung etwaiger 
bestehender Umweltprobleme zur Kumulation 
führen? 

[  ] ja [x] nein*1 

*1 Planungen und Vorhaben, die zu einer Kumulierung führen könnten, sind derzeit nicht bekannt. 

Nutzung er-
neuerbarer 
Energien 

Zu diesen Belangen trifft der Bebauungsplan 
keine gesonderten Festsetzungen. Hinsichtlich 
der Nutzung von erneuerbaren Energien sowie 
der Energieeinsparung wird vielmehr auf die be-
stehenden und zudem stetig fortentwickelten ge-
setzlichen Regelungen in ihrer jeweils gültigen 
Fassung verwiesen.  

[  ] ja [  ] nein 

Eingesetzte 
Techniken 
und Stoffe 

Für die Durchführung der geplanten Vorhaben 
werden voraussichtlich nur allgemein häufig ver-
wendete Techniken und Stoffe angewandt bzw. 
eingesetzt. 

[  ] ja [  ] nein 

Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die 
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass mit Umweltauswirkungen zu 
rechnen ist, die durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden 
können. 

7 Maßnahmen innerhalb des Planungsgebiets 

7.1 Maßnahmen für den Artenschutz 

Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde Dipl.-Land-
schaftsökologe Hercher, Grißheim von der Gemeinde Talheim beauftragt. 

Der Gutachter kam zu nachfolgendem Ergebnis: 

Da weder für Vögel noch für Fledermäuse Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 Nr. 1-3 
BNatSchG zu erwarten sind, werden keine Vermeidungsmaßnahmen formuliert bzw. müssen 
keine Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden.  

In die Planungsrechtlichen Festsetzungen wurde nachfolgende Festsetzung 
entsprechend der Anregungen der Naturschutzbehörde des Landratsamts 
Tuttlingen aufgenommen: 

Vermeidung von Lichtimmissionen 
Im Bereich des Röhrenbrunnenbachs sowie des Gartengrundstücks auf Flst. 
Nr. 81 ist ein an Fledermäuse angepasstes, insektenschonendes Beleuch-
tungskonzept einzuhalten. 
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7.2 Maßnahmen für den Klimaschutz 

Durch die geplante Bebauung und Anlage von Verkehrsflächen wird sich das 
Kleinklima verändern, da sich versiegelte und bebaute Flächen gegenüber den 
bisherigen Landwirtschaftsflächen stärker aufheizen. Die Lufttemperatur er-
höht sich, da die Verdunstungskühle von Vegetationsbeständen fehlt. 

Bäume gliedern nicht nur den Straßenraum und werten damit Straßen und 
öffentliche Grünflächen auf, sondern sie haben auch positive Auswirkungen 
auf das Kleinklima und somit auf die Gesundheit des Menschen. Durch ihren 
Schatten heizen sich versiegelte Flächen weniger stark auf. Zusätzlich ver-
dunsten Bäume wie auch alle nicht versiegelten, gärtnerisch angelegten Flä-
chen Wasser und erzeugen damit eine kühlende Wirkung. Diese kühlende 
Wirkung ist auch bei der Verdunstung von Vegetationsbeständen auf Dächern 
und Fassaden sowie bei der Verdunstung von Oberflächenwasser in dem zu 
errichtenden Regenrückhaltebecken gegeben. 
Darüber hinaus verbessern Bäume die Luft durch Reduzierung von Ozon, 
Stickoxide und Kohlenmonoxid. 

Das im Bebauungsplan "Faugelen II" vorgesehene Anpflanzen von Bäumen 
im Straßenraum und auf öffentlichen Verkehrsgrünflächen bzw. auf dem Spiel-
platz aber auch die Anlage eines Regenrückhaltebeckens und die Ausweisung 
eines Gewässerrandstreifens zur Sicherung der Vegetation sind Bausteine ur-
baner Klimaanpassung und regulieren das Mikroklima. Auch zur Lärmminde-
rung und Verlangsamung des Windes tragen Bäume bei. Bei entsprechender 
Artenauswahl fördern Bäume, aber auch Sträucher, Stauden und Wiesenflä-
chen, die Biodiversität. 

Die Rückhaltung und Speicherung von Niederschlagswasser und deren ge-
drosselte Abgabe in den angrenzenden Röhrenbrunnenbach ist aus Gründen 
des Hochwasserschutzes, aber auch aus Gründen des Grundwasserschutzes 
d. h. zur Stabilisierung des urbanen Wasserhaushaltes und zur Reduzierung 
der Gefahren von Starkregenereignissen von Bedeutung. Hierzu wirkt sich 
auch positiv die Anlage von Zisternen auf privaten Grundstücken aus. 

Der Bebauungsplan "Faugelen II" ermöglicht neben dem Bau von freistehen-
den Einzel- und Doppelhäusern unter Berücksichtigung der vorhandenen To-
pographie auch die Errichtung von Gebäuden des Geschosswohnungsbaus. 
Mit der geplanten Verdichtung wird dem Klimaschutz insoweit Rechnung ge-
tragen, da im Vergleich zu Einfamilienhäusern auf gleicher Fläche mehr Wohn-
raum geschaffen werden kann. Im Bereich des Geschoßwohnungsbaus ist 
auch vorgesehen, dass Stellplätze in Tiefgaragen untergebracht werden kön-
nen. Dadurch wird der oberirdischen Versiegelung von Flächen entgegenge-
wirkt. Durch eine verdichtete Bebauung in Form von Mehrfamilienhäusern er-
folgt ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden. 

Um die negativen Auswirkungen auf das Kleinklima zu minimieren wurde fest-
gesetzt, dass Wege, Stellplätze, Zufahrten und Hofflächen mit einer wasser-
durchlässigen Oberflächenbefestigung (z.B. wasserdurchlässiges Betonpflas-
ter, Rasengittersteine oder Pflaster mit Rasenfugen mit einer Versiegelungs-
zahl von 0,4) und einem geeigneten Unterbau auszuführen sind. Ausgenom-
men hiervon ist nur der direkte Zugangsweg zum Hauseingang mit einer Breite 
von 1,50 m. Diese Flächen sind mit Gefälle zu den anschließenden unbefes-
tigten Flächen herzustellen. 
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Die im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg formulierten Vorgaben zu PV-
Anlagen auf Dachflächen stellen weitere Bausteine für ein nachhaltiges und 
klimaschonendes Baugebiet dar. 

Grundsätzlich muss die Bebauung wie auch die Vegetation im Siedlungsgebiet 
den Anforderungen des Klimawandels in Bezug auf erhöhte Lufttemperatur mit 
sommerlichen Hitzeperioden, vermehrten Starkregenereignissen, häufigeren 
Dürreperioden, intensiveren Sturmereignissen und höherer Luftfeuchtigkeit in 
milden aber niederschlagsreichen Wintern angepasst werden. Hierzu sind alle 
Bauherren verpflichtet. 

7.3 Maßnahmen für die Eingriffsregelung 

Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die durch einen 
Eingriff verursacht werden können, sind zu unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG). 
Die nachfolgend aufgeführten und im Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men haben zum Ziel die Eingriffe zu vermeiden und zu minimieren.  

Öffentliche Grünfläche – Gewässerrandstreifen/Regenrückhaltebecken 
Bei der im Norden des Planungsgebiets dargestellten öffentlichen Grünfläche 
"Gewässerrandstreifen/Regenrückhaltebecken RRB" handelt es sich um eine 
Fläche zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft, die zur Sicherung des Gewässerrandstreifens und des gesetzlich ge-
schützten Biotops Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) mit der Biotop-Nr. 
179173270101 und für die Anlage einer Regenrückhaltebeckens ausgewiesen 
wurde.  

Im Gewässerrandstreifen sind Anlagen und Nutzungen gemäß § 38 Abs. 4 
WHG i.V.m. § 29 Abs. 2 und 3 WG unzulässig. Die Anlage eines unbefestigten 
Unterhaltungsweges ist zulässig. 

Öffentlicher Kinderspielplatz 
Bei der nördlich der Planstraße B ausgewiesenen öffentlichen Grünfläche han-
delt es sich um einen Kinderspielplatz, für den ein Gestaltungskonzept zu er-
stellen ist unter Berücksichtigung der Zuwegung zum Regenrückhaltebecken. 
Dabei sind die im Zeichnerischen Teil festgesetzten Bäume entsprechend  Ziff. 
14.1 zu berücksichtigen. Ein ggf. erforderlicher Weg ist als Grasweg oder in 
wassergebundener Decke anzulegen. 

Öffentliche Verkehrsgrünflächen 
Die entlang der Planstraße sowie angrenzend an den Fußweg im Nordosten 
des Planungsgebiets ausgewiesenen öffentlichen Verkehrsgrünflächen sind 
als Pflanzflächen mit bodendeckenden Stauden anzulegen bzw. mit einer Wie-
senmischung anzusäen und zu unterhalten. 

Entsprechend Ziff. 15.1 sind standortgerechte Bäume zu pflanzen. Im Bereich 
der öffentlichen Grünfläche südlich des Fußwegs können zusätzlich gebiets-
heimische Sträucher in Gruppen angepflanzt werden. 

Private Grünfläche - Gartenland 
Durch die Ausweisung einer privaten Grünfläche Zweckbestimmung "Garten-
land" auf Flst.Nr. 81 wird der dauerhafte Erhalt dieser rückwärtigen Obstwiese 
als Garten sichergestellt.  
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Baumpflanzungen 
Im Bereich der ausgewiesenen Verkehrsgrünflächen und des Kinderspielplat-
zes sind die im Zeichnerischen Teil festgesetzten Bäume (insgesamt mind. 16 
Stck.) (Stammumfang 12/14 cm; 3 x verpflanzt) gemäß der Artenliste anzu-
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Die Baumscheiben/-gruben sind ausrei-
chend zu dimensionieren und zu unterhalten. Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten. 
Geringe Standortabweichungen sind zulässig. 

Bei den Baumpflanzungen ist die FFL-Richtlinie "Empfehlungen für Baum-
pflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen, Pflanzgru-
ben und Wurzelraumerweiterungen, Bauweisen und Substrate" zu beachten. 

Pflanzung von Gehölzen auf privaten Grundstücken 
Je angefangene 400 m² Baugrundstück ist mindestens ein standortgerechter 
Laubbaum (Stammumfang 12/14 cm; 3 x verpflanzt) oder Hochstammobst-
baum oder 5 Sträucher (Sortierung 100-150 cm) entsprechend der Artenliste 
anzupflanzen und zu unterhalten. Bei Ausfall ist Ersatz zu leisten. 

8 Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 

Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und 
Zielsetzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt ei-
nen Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar. Die naturschutz-
rechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung nach § 1a BauGB i.V.m. § 18 
BNatSchG hat das Anliegen, erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds, die 
durch Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht werden zu vermeiden, zu 
minimieren bzw. ggf. durch Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Umweltzustand des Bebauungsplans 
"Faugelen II“ für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 
dargestellt, die Umweltauswirkungen, die durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplans vorbereitet werden, beurteilt. Die Bewertung der Schutzgüter Bo-
den und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt erfolgt nach den Vorgaben der 
Ökokontoverordnung, Stand 2010.  

Die Bewertung der Umweltauswirkungen wurde aufbauend auf den Zeichneri-
schen Teil der des Bebauungsplans "Faugelen II" mit Stand vom 20.02.2024 
incl. der Planungsrechtlichen Festsetzungen durchgeführt. 

8.1 Schutzgut Boden  

Bestandsbeschreibung und -bewertung 
Nach Aussage des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau besteht 
die Bodengesellschaft im Bereich des Untersuchungsgebiets aus Kolluvium-
Pseudogley und Pseudogley-Kolluvium über Pelosol-Pseudogley sowie Pseu-
dogley und Pelosol-Pseudogley aus geringmächtigen holozänen Ab-
schwemmmassen oder lösslehmhaltiger Fließerde über tonreicher Jura-Fließ-
erde (h81). 
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Karte: Bodenbewertung 

 

(Quelle: LGRB, Abfrage Januar 2024) 
 

Bodentyp Kolluvium-Pseudogley und Pseudogley-Kolluvium über Pelosol-
Pseudogley sowie Pseudogley und Pelosol-Pseudogley aus gering-
mächtigen holozänen Abschwemmmassen oder lösslehmhaltiger 
Fließerde über tonreicher Jura-Fließerde (h81) 

Bodenfunktionen:  

Standort für nat. Vege-
tation 

nicht hoch - sehr hoch 

Natürliche Boden-
fruchtbarkeit 

mittel – hoch (2,5) 

Ausgleichskörper i. 
Wasserkreislauf 

gering – mittel (1,5) 

Filter und Puffer  
für Schadstoffe 

hoch (3,0) 

Gesamtbewertung mittel (2.33) 

(Quelle: LGRB, Abfrage Januar 2024) 

Nach Aussage des Landesamts für Geologie, Rohstoffe und Bergbau befindet 
sich diese Bodengesellschaft in Muldentälern der Ost- und Südbaar. 

Das Schutzgut Boden erfüllt wichtige Funktionen im Ökosystem. Boden ist der 
Standort für Arten und Lebensräume und schützt das Grundwasser. Das 
Schutzgut Boden ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushalts und 
dient als Filter und Puffer für Stoffeinträge.  
Vorbelastungen sind ggf. bei unsachgemäßer Bewirtschaftung der Landwirt-
schaftsflächen gegeben. 
Die Bewertung der Bodenfunktionen des Planungsgebiets erfolgt nach dem 
Leitfaden "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Boden-
schutz 23, LUBW 2010 auf Grundlage der Bodenkarte 1:50.000, die dem Kar-
tenviewer der Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des 
Regierungspräsidiums Freiburg entnommen wurde (Abfrage Januar 2024). 
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Bewertung der Bodenfunktion - Bestand  
nach Heft "Bodenschutz 23" 

Flächen im 

Plan Boden - 

Bestand

Flächen-

größe

Gesamt-

bewert.

ÖP lt. 

ÖKVO/m²

Summe 

ÖP Bemerkungen

m² NatBo AkiWas FiPu NatVeg

ocker (h81) 25.818 2,5 1,5 3,0 2,33 9,32 240.624 unversiegelt 

Summe 25.818 240.624

Wertigkeit der Bodenfunktionen vor 

Eingriff

Gesamtsumme:

 
 

 

 

 
 

Für das Planungsgebiet ergibt sich für das Schutzgut Boden lt. Ökokontover-
ordnung eine Wertigkeit von 240.624 Ökopunkten. 

Auswirkungen der Planung  
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden insgesamt ca. 2,58 ha be-
ansprucht.  

WA  = ca.  16.390 m²   x  0,4  = ca.   6.556 m² (überbaute Fläche) 

  = ca.    6.556 m²   x  0,5  = ca.   3.278 m² (Versiegelung Nebenanlagen) 

 = Restfläche              = ca.   6.556 m² (Garten) 

Versorgungsanlage (Trafo) = ca.        16 m²   (überbaute Fläche) 

Straße incl. Gehweg u. Parkplätze = ca.    4.105 m²  (versiegelte Fläche) 

Öff. Grünfläche / Gewässerrand- 
streifen/Regenrückhaltebecken = ca.    2.724 m²  (nicht versiegelt) 

Öff. Grünfläche / Spielplatz = ca.       563 m²  (nicht versiegelt) 

Öff. Grünfläche / Verkehrsgrün = ca.       914 m²  (nicht versiegelt) 

Priv. Grünfläche = ca.    1.106 m²  (nicht versiegelt) 

max. versiegelbare Fläche          = ca.  13.955 m² 

versiegelte Fläche / Bestand *         = ca.           0 m² 

Neuversiegelung:          = ca.  13.955 m² 
 

*  Angaben lt. Biotoptypenkartierung 

 

  

 Gesamtbewertung durch arithmetisches Mittel der Bo-
denfunktionen "NatBo.", "AkiWas" und "FiPu" 

  

 keine hohe oder sehr hohe Bewertung von  
"NatVeg" 

  

 Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."  
Maßgebend für Gesamtbewertung 
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Bewertung der Bodenfunktion - Planung  
nach Heft "Bodenschutz 23" 

Flächen im Zeichn. 

Teil des B-Plans

Flächen-

größe

Gesamt-

bewert.

ÖP lt. 

ÖKVO/m²

Summe 

ÖP Bemerkungen

m² NatBo AkiWas FiPu NatVeg

Verkehrsfläche *1 4.121 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

WA: GRZ 0,4 6.556 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

        0,5 von GRZ 3.278 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

Garten 6.556 2,5 1,5 3,0 2,33 9,32 61.102 nicht versiegelt

öffentl. Grünfläche 

Gewässer-

randstreifen *2 1.432 2,5 1,5 3,0 2,33 9,32 13.346 Bestandswert

öffentl. Grünfläche - 

Spielplatz 563 2,0 1,5 2,5 2,00 8,00 4.504

bauzeitliche 

Beeinträchtigung

öffentl. Grünfläche - 

RRB *3 1.292 1,0 1,0 1,0 1,00 4,00 5.168

reduzierte 

Wertigkeit

öffentl. Grünfläche - 

Verkehrsgrün 914 2,0 1,5 2,5 2,00 8,00 7.312

bauzeitliche 

Beeinträchtigung

priv. Grünfläche - 

Gartenland 1.106 2,5 1,5 3,0 2,33 9,32 10.308 Bestandswert

Gesamtgröße 25.818 101.740

Wertigkeit der Bodenfunktionen 

nach Eingriff

Gesamtsumme:
 

*1 beinhaltet Straße, Gehweg und Parkplätze 

*2 außer RRB - Einleitbereich 

*3 RRB incl. Einleitbereich 
 

 

 

 
 

 

Bestand 240.624  Ökopunkte 

Planung 101.740  Ökopunkte 

Ausgleichsdefizit 138.884 Ökopunkte 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Boden ist nicht 
möglich. Es ergibt sich aufgrund des Bestandswerts ein rechnerisches Aus-
gleichsdefizit von 138.884 Ökopunkten (in Anlehnung an ÖKVO). 

 
  

 Gesamtbewertung durch arithmetisches Mittel der 
Bodenfunktionen "NatBo.", "AkiWas" und "FiPu" 

  

 keine hohe oder sehr hohe Bewertung von  
"NatVeg" 

  

 Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."  
Maßgebend für Gesamtbewertung 
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8.2 Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Bestandsbeschreibung und -bewertung 

Biotoptypenkartierung 
Aufbauend auf die Biotoptypenkartierung des Planungsbüros Fischer wurde 
eine Bilanzierung nach Ökokontoverordnung durchgeführt. 

Plan: Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt - Bestand 

 
(Quelle: Bestandsplan Büro Fischer, September 2023) 

Tabelle:  Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt -  
Bewertung des Bestands 

Nr. Biotoptyp (Nr.) Feinmodul

Biotop-

wert

Fläche

[ca. m²] Ökopunkte

1 Fettwiese mittl. Sto 8 - 13 - 19 13 23.027 299.351

(33.41)

2

Fettwiese mittl. Sto/       

Streuobstbestand

8 - 13 - 19 /          

+3 - +6 - +9 19 1.106 21.014

(33.41/45.40b)

3 grasr. ausd. Ruderalveg. 8 - 11 - 15 *1 11 813 8.943

(35.64)

4

Röhricht / Hochstaudenflur/       

grasr. ausd. Ruderalveg.

11 - 19 - 53 /            

11 - 19 - 39  /        

8 - 11 - 15 *2 16 352 5.632

(34.51/35.42/35.64)

5 Gebüsch feuchter Sto / Biotop 14 - 23 - 35 *3 23 520 11.960

(42.30)

Summe 25.818 346.900
 

* 1 grasr. ausd. Bewuchs am Wegrand und im Böschungsbereich  
* 2 gemittelter Biotopwert 
* 3 Bestandswert, da Teilfläche des gesetzlich geschütztes Biotop Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) 

(Nr.: 179173270101).  
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Für das Planungsgebiet ergibt sich für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biolo-
gische Vielfalt lt. Ökokontoverordnung eine Wertigkeit von 346.900 Öko-
punkten. 

Auswirkungen der Planung 

Tierökologische Konfliktanalyse 

In der von Dipl.-Landschaftsökologe Hercher erstellten speziellen artenschutz-
rechtliche Prüfung (saP) wurde dargelegt, mit welchen Auswirkungen durch 
die Bebauung zu rechnen ist. Der Gutachter kam zu dem Ergebnis, dass we-
der für Vögel noch für Fledermäuse Verbotstatbestände gemäß § 44 Absatz 1 
Nr. 1-3 BNatSchG zu erwarten sind, und daher keine Vermeidungsmaßnah-
men erforderlich sind.  

Eingriffsbilanzierung Biotoptypen 

Im Rahmen der Schriftlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan "Fauge-
len II" wurden Grünordnerische Festsetzungen getroffen. Bei diesen Grünord-
nerischen Festsetzungen handelt es sich um Maßnahmen, die eine Minimie-
rung der Eingriffe zum Ziel haben. 

Für das Planungsgebiet wurden aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des 
Bebauungsplans die zukünftigen Biotoptypen nach der Ökokontoverordnung 
bilanziert. Anschließend erfolgte eine Gegenüberstellung mit dem Bestands-
wert des Gebietes, um das rechnerisch zu bilanzierende Ausgleichsdefizit er-
mitteln zu können. 
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Tabelle: Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt -  
Bewertung der Planung  

Nr. Biotoptyp (Nr.) Planungsmodul

Biotop-

wert

Fläche

[ca. m²] Ökopunkte

1 Bauwerke / Bef. Flächen 1 1 9.834 9.834

(60.10/60.20)

2 Garten 6 6 6.556 39.336

(60.60)

3

Bef. Flächen / Straßen / 

Gehwege / Trafo 1 1 4.121 4.121

(60.20)

4

kl. Grünfläche / Verkehrsgrün und 

Spielplatz 4 4 1.477 5.908

(60.50)

5

grasr. ausd. Ruderalveg. / 

Regenrückhaltebecken, 

Gewässerrandstreifen 8 - 11 11 1.348 14.828

(33.41)

6

Hochstaudenflur / 

Regenrückhaltebecken 11 - 19 - 25 19 528 10.032

(35.40)

7 Röhricht / Hochstaudenflur

  11 - 19 - 53 /    

11 - 19 - 39 *1 19 328 6.232

(34.51/35.42)

8 Gebüsch feuchter Sto / Biotop 14 - 23 - 35 *1 23 520 11.960

(42.30)

9

Fettwiese mittl. Sto/                           

Streuobstbestand

 8 - 13 /                               

+3 - +6 - +9 *2 19 1.106 21.014

(33.41/45.40b)

10 Bäume 4 - 8 *3 8 (186) 1.488

(45.10 - 45.30a)  

3 Stck. x (12 + 50 cm)

11 Bäume 4 - 8 *4 8 (744) 5.952

(45.10 - 45.30a)  

12 Stck. x (12 + 50 cm)

Summe 25.818 130.705  
 

*1 Bestandswert  

*2 im ZT festgesetzt als private Grünfläche "Gartenland" 

*3 Baumanpflanzungen auf dem Spielplatz 

*4 Baumanpflanzungen auf Verkehrsgrünflächen 

 

Bestand 346.900   Ökopunkte 
Planung 130.705   Ökopunkte 
Ausgleichsdefizit 216.195  Ökopunkte 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen/Tiere/ 
biologische Vielfalt ist innerhalb des Gebiets nicht möglich. Es ergibt sich ein 
rechnerisches Ausgleichsdefizit von 216.195 Ökopunkten (Ökokontover-
ordnung) für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt. 
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9 Ermittlung des Kompensationsbedarfs  

9.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich 

Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde Dipl.-Land-
schaftsökologe Hercher, Grißheim von der Gemeinde Talheim beauftragt. 

Vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), die außerhalb des 
Bebauungsplanes umzusetzen sind, sind nach Aussage des Gutachtens nicht 
erforderlich. 

9.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich 

Wie in Kap. 6 dargestellt, werden Vermeidung- und Minimierungsmaßnahmen 
innerhalb des B-Plans durchgeführt. Es handelt sich dabei um Gestaltungs-
maßnahmen und Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die auch zur ökolo-
gischen Aufwertung beitragen. 

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe, der rechnerisch nach der Ökokonto-
verordnung für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 
ermittelt wurde, ist innerhalb des Gebiets nicht möglich. Es ergibt sich: 

 ein Ausgleichsdefizit für  
das Schutzgut Boden  138.884 Ökopunkte 

 ein Ausgleichsdefizit für 
das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt  216.195 Ökopunkte 

Gesamt 355.079 Ökopunkte 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird durch nachfolgende Maßnahmen 
(s Anlagen am Ende des Umweltberichts) erbracht. 

Es handelt sich dabei um  

Maßnahme Beschreibung Aufwertungs- 
potential 

M1: Ökokontomaßnahme 
der Gemeinde Talheim 

Entwicklung einer Teichan-
lage mit naturnahen Verlan-
dungs- und Uferzonen am 
Zimmerbach 

277.974 ÖP 

Ökokonto-Maßnahme  
AZ: 326.02.013  
im Naturraum "Neckar- und 
Tauber-Gäuplatten" 

Entwicklung von Kiebitz-Brut-
habitaten 

2.000.000 ÖP  

zugeordnet  
77.105 ÖP 

 gesamt  355.079 ÖP 

Durch Abbuchung von Ökokontomaßnahmen erfolgt eine ausreichende 
Kompensation für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologi-
sche Vielfalt. 
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10 Planungsalternativen 

10.1 Nullvariante 

Wird der Bebauungsplan nicht aufgestellt, tritt kurzfristig voraussichtlich keine 
Änderung gegenüber dem jetzigen Zustand ein. 

10.2 Alternativen  

Alternativen wurden im Rahmen des FNP-Verfahrens untersucht. Eine Ent-
wicklung von Wohnbauflächen ist an anderer Stelle aufgrund der topographi-
schen Gegebenheiten sehr schwierig. Im Ergebnis wurde daher diese Fläche 
zur Fortschreibung dargestellt. 

11 Zusätzliche Angaben 

11.1 Monitoring 

Die Gemeinde ist verpflichtet die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen 
(§ 4c BauGB). Vom Gesetzgeber wurde den Gemeinden ein erheblicher Ge-
staltungsspielraum bzgl. Zeitpunkt, Inhalt und Verfahren eingeräumt. 

Im 1. Jahr der Herstellung, zusätzlich im 2. und 5. Jahr nach der Herstellung 
ist zu überprüfen, ob die Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten wer-
den. 

Insbesondere sind zu überprüfen: 

 Versiegelungsgrade, Umgang mit Boden und Oberboden 

 Beachtung des Gewässerrandstreifens und Anlage des Regenrückhalte-
beckens 

 Anlage des Kinderspielplatzes 

 Erhalt der Obstwiese in der ausgewiesenen privaten Grünfläche "Garten-
land" 

 Vermeidungsmaßnahmen für den Artenschutz (Rodungsarbeiten, Vermei-
dung von Lichtemissionen) 

 Umsetzung der Ökokontomaßnahme M 1 der Gemeinde Talheim und wei-
tere Umsetzung der Ökokonto-Maßnahme AZ: 326.02.013 im Naturraum 
"Neckar- und Tauber-Gäuplatten" im Hinblick auf eine Teilabbuchung für 
Eingriffe in das Schutzgut Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 

Bei der Überprüfung der festgesetzten Maßnahmen ist bei Beginn besonders 
auf deren fachlich richtige Realisierung zu achten. In den darauf folgenden 
Kontrollen steht die Erfolgskontrolle im Vordergrund.  

Sofern von dritter Seite ein Hinweis auf einen weiteren Konflikt mit den Schutz-
gütern kommen sollte, werden auch hier Überwachungsmaßnahmen eingelei-
tet. 

  



Gemeinde Talheim  Bebauungsplan "Faugelen II" Umweltbericht 

   Seite 37 

Planungsbüro Fischer Stand: 20.02.2024 

11.2 Zusammenfassung 

Anlass 
Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist der Bebauungsplans "Fauge-
len II“ der Gemeinde Talheim gemäß § 2 Abs. 4 BauGB.  

Ziel der Planung ist die Schaffung und Bereitstellung einer Wohnbaufläche für 
die Errichtung von Einzel- und Mehrfamilienhäusern (s. Begründung B-Plan, 
Kap. 1). 

Das Planungsgebiet umfasst ca. 2,58 ha und liegt am südwestlichen Ortsrand 
Talheims. Die Erschließung des geplanten Baugebiets erfolgt von Süden über 
die Öfinger Straße. 

Verfahrensstand 
Der Bebauungsplan "Faugelen II" wurde bereits im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13b BauGB durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen durch-
geführt.  

Auf Grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Az.: 4 CN 3.22, 
vom 18.07.2023 in dem die Unvereinbarkeit des § 13b BauGB mit dem Recht 
der Europäischen Union festgestellt wurde, muss für einen geordneten Ab-
schluss des Bebauungsplanverfahrens nach § 13b BauGB der § 215a Abs. 2 
i.V.m. § 214 Abs. 4 BauGB im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens ange-
wandt werden. 
Dies bedeutet, dass in einem 1. Verfahrensschritt eine der SUP-Richtlinie ge-
nügende Einzelfallprüfung (Vorprüfung) anhand der Kriterien der Anlage 2 des 
BauGB unter Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange durchzuführen ist. Diese wurde in den vorliegenden Umweltbericht inte-
griert. 
Bei dem Planungsgebiet "Faugelen II" werden Grünlandflächen in Hanglage 
in reizvoller Landschaft beansprucht. Somit kann davon ausgegangen, dass 
mit voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Dies be-
deutet, dass aufbauend auf eine Vorprüfung in einem 2. Verfahrensschritt eine 
Umweltprüfung, d.h. also ein Umweltbericht, mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-
rung nach der Ökokontoverordnung (ÖKVO) mit Beteiligung von Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange im Rahmen der Veröffentlichung 
des Bebauungsplans nach § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen ist. 

Auswirkungen auf Schutzgebiete 
Eine Teilfläche des FFH-Gebiets "Nördliche Baaralb und Donau bei Im-
mendingen" (Nr.: 8017341) liegt in einem Abstand von ca. 800 m südlich zum 
Planungsgebiet. Weitere Teilflächen des FFH-Gebiets befinden sich in über 1 
km Entfernung. 

Das nächstgelegene Vogelschutzgebiet "Baar" (Nr.: 8017441) befindet sich 
südlich der Bundesstraße 523 in einem Abstand von ca. 100 m. 

Der Gutachter Hercher kam in der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
(saP) vom August 2021, überarbeitet Januar 2023 sowie in den Formblättern 
für die Natura-2000-Vorpürung zu dem Ergebnis, dass eine Beeinträchti-
gung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" durch das 
Vorhaben nicht zu erwarten ist und weitergehende Prüfungen im Sinne 
des § 34 BNatSchG nicht erforderlich sind. 
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Im Norden des Planungsgebiets tangiert ein Teilbereich des gesetzlich ge-
schützten Biotops Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) (Nr.: 
179173270101). Da durch die Planung in das gesetzlich geschützte Biotop 
nicht eingegriffen wird und dies planungsrechtlich mit der Ausweisung einer 
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft gesichert wird, ist mit keinen Beeinträchtigungen des gesetz-
lich geschützten Biotops Röhrenbrunnenbach (SW v. Talheim) zu rechnen. 

Auswirkungen auf den Artenschutz 
Die Gemeinde Talheim beauftragte Dipl.-Landschaftsökologe Hercher, Griß-
heim, mit der Erstellung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP). 
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) von August 2021, über-
arbeitet Januar 2023 wird als Anlage beigefügt. 

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) kam zu dem Ergebnis, 
dass weder für Vögel noch für Fledermäuse Verbotstatbestände gemäß 
§ 44 Absatz 1 Nr. 1-3 BNatSchG zu erwarten sind. Daher müssen keine 
Vermeidungsmaßnahmen formuliert bzw. umgesetzt werden.  

Auswirkungen auf die Schutzgüter 
In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß §1a BauGB i.V.m. § 18 
BNatSchG (Eingriffsregelung) für die einzelnen zu beurteilenden Schutzgüter 
die Umweltauswirkungen der Planung unter Berücksichtigung von Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen innerhalb des Planungsgebietes darge-
stellt und der erforderliche Ausgleich aufgeführt. 

In einem Fazit wird dargelegt, ob erhebliche Beeinträchtigungen für das jewei-
lige Schutzgut verbleiben. 

Tabelle: Umweltprüfung Schutzgüter 

 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

M
e

n
s
c

h
 

 Verlust von Land-
wirtschaftsflächen in 
Hanglage am Orts-
rand, die größten-
teils als Grünland 
bewirtschaftet wer-
den 

 ggf. visuelle Stö-
rung des Land-
schaftsbildes sowie 
des Ortsrandes 

 Beeinträchtigung 
durch Maschinen-
lärm 

 Beeinträchtigung 
durch Schadstoff- u. 
Lärmbelastungen 
während der Bau-
phase 

 Festsetzungen zu 
- Gewässerrandstrei-

fen/Regenrückhalte-
becken 

- Kinderspielplatz 
- Verkehrsgrünflächen 
- private Grünfläche 

"Gartenland" 
- Baumpflanzungen im 

Bereich öffentlicher 
Grünflächen 

- Gehölzpflanzungen 
auf privaten Grundstü-
cken 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachteiligen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Mensch. 

Auch für die zukünfti-
gen Einwohner des 
Baugebietes ergeben 
sich gemäß Lärm-
schutzgutachten bei 
Beachtung der Vor-
gaben keine nachtei-
ligen Beeinträchti-
gungen durch Ver-
kehrslärm. 
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 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

F
lä

c
h

e
 

 Verlust von Land-
wirtschaftsfläche  

 

  Da der Geltungsbe-
reich des Bebau-
ungsplans "Faugelen 
II" im Rahmen der 
Fortschreibung des 
Flächennutzungspla-
nes (Stand Juni 
2023) als Wohnbau-
fläche (bis zum B 
528) dargestellt wird, 
ist der Verlust von 
Landwirtschaftsflä-
che bereits ange-
dacht und somit für 
das Schutzgut Flä-
che vertretbar. 

B
o

d
e

n
 

 Zunahme versiegel-
ter Fläche  
(Neuversiegelung 
max. ca. 13.955 m²) 

 Veränderung der 
Bodenstrukturen 

 Beeinträchtigungen 
bzw. Verlust von 
Bodenfunktionen 

 

 Festsetzungen zu 
- Fachgerechter Be-

handlung des Oberbo-
dens während der 
Bauzeiten 

- Reduzierung des Ver-
siegelungsgrades auf 
das unbedingt erfor-
derliche Maß durch 
Verwendung wasser-
durchlässiger Belags-
arten 

 

 Ausgleichsdefizit  
von 279.150 ÖP  
nach ÖKVO 

Wird erbracht 
durch  
Abbuchung der 
Ökokontomaß-
nahme M 1 der 
Gemeinde Tal-
heim und Teilab-
buchung der Öko-
konto-Maßnahme 
AZ: 326.02.013 im 
Naturraum 
"Neckar- und Tau-
ber-Gäuplatten"  

Bei einem entspre-
chenden Ausgleich 
verbleiben keine er-
heblichen oder nach-
haltigen Beeinträchti-
gungen für das 
Schutzgut Boden. 

Anmerkung: Da 
keine schutzgutspe-
zifischen Ausgleichs-
maßnahmen ausrei-
chend zur Verfügung 
stehen, erfolgt die 
Kompensation 
schutzgutübergrei-
fend. 

O
b

e
rf

lä
c

h
e

n
g

e
w

ä
s

s
e

r 

 Abflussrate durch 
verminderte Ober-
flächenversickerung 
erhöht 

 

 Festsetzungen zu 
- Gewässerrandstrei-

fen/Regenrückhalte-
becken mit gedrossel-
ter Einleitung in den 
angrenzenden Röh-
renbrunnenbach  

- Reduzierung des Ver-
siegelungsgrads auf 
das unbedingt erfor-
derliche Maß mög-
lichst durch Verwen-
dung wasserdurchläs-
siger Belagsarten  

 Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachteiligen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Oberflä-
chengewässer. 

G
ru

n
d

w
a

s
s

e
r  Reduzierung der 

Grundwasser- 
neubildungsrate  
(Neuversiegelung  
ca. 13.955 m²) 

 Festsetzungen zu 
- Reduzierung des Ver-

siegelungsgrades auf 
das unbedingt erfor-
derliche Maß 

- Verwendung von was-
serdurchlässigen Be-
lagsarten 

 Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Grund-
wasser. 
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 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

K
li

m
a
 

 Beeinträchtigung 
des Mikroklimas 
durch Versiege-
lung und Bebau-
ung 

 Verlust von klima-
tisch ausgleichen-
der Landwirt-
schaftsfläche  

 Festsetzungen zu 
- Reduzierung des Ver-

siegelungsgrads auf 
das unbedingt erfor-
derliche Maß 

- Gewässerrandstrei-
fen/Regenrückhalte-
becken 

- Kinderspielplatz 
- Verkehrsgrünflächen 
- private Grünfläche 

"Gartenland" 
- Baumpflanzungen im 

Bereich öffentlicher 
Grünflächen 

- Gehölzpflanzungen 
auf privaten Grundstü-
cken" 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Klima. 

 
P

fl
a

n
z
e
n

/T
ie

re
/b

io
lo

g
is

c
h

e
 V

ie
lf

a
lt
 

 Verlust von Bio-
toptypen mittlerer 
Wertigkeit (größ-
tenteils Grünland-
flächen)  

 

 Festsetzungen zu 
- Gewässerrandstrei-

fen/Regenrückhalte-
becken 

- Kinderspielplatz 
- Verkehrsgrünflächen 
- private Grünfläche 

"Gartenland" 
- Baumpflanzungen im 

Bereich öffentlicher 
Grünflächen 

- Gehölzpflanzungen 
auf privaten Grundstü-
cken 

Ausgleichsdefizit  
von 216.195 ÖP  
nach ÖKVO 

Wird erbracht 
durch  
Abbuchung der 
Ökokontomaß-
nahme M 1 der 
Gemeinde Tal-
heim und Teilab-
buchung der Öko-
konto-Maßnahme 
AZ: 326.02.013 im 
Naturraum 
"Neckar- und Tau-
ber-Gäuplatten" 

Bei einem entspre-
chendem Ausgleich 
verbleiben keine er-
heblichen oder nach-
haltigen für das 
Schutzgut Pflanzen- 
und Tierwelt. 

 

 Betroffenheit von 
Vögeln und Fle-
dermäusen in der 
Obstwiese 

 Festsetzungen für die 
Fauna 
- Rodungsarbeiten 
- Gesetzlich geschütz-

tes Biotop/Gewässer-
randstreifen 

- Vermeidung von 
Lichtemissionen 

 
Unter Berücksichti-
gung und bei voll-
ständiger Umsetzung 
der genannten Maß-
nahmen ergibt sich 
aus fachgutachterli-
cher Sicht keine Ver-
letzung von Verbots-
tatbeständen nach 
§ 44 BNatSchG bei 
den artenschutzrecht-
lich relevanten Tier- 
und Pflanzenarten. 

L
a

n
d

s
c
h

a
ft

s
- 

u
n

d
 O

rt
s
b

il
d
  Verlust von Grün-

landflächen in 
Hanglage am 
Ortsrand 

 Festsetzungen zu 
- Gewässerrandstrei-

fen/Regenrückhalte-
becken 

- Kinderspielplatz 
- Verkehrsgrünflächen 
- private Grünfläche 

"Gartenland" 
- Baumpflanzungen im 

Bereich öffentlicher 
Grünflächen 
Gehölzpflanzungen 
auf privaten Grundstü-
cken 

 
Es verbleiben keine 
erheblichen oder 
nachhaltigen Beein-
trächtigungen für das 
Schutzgut Land-
schaftsbild. 
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 Eingriff Vermeidung /  
Minimierung 

Ausgleich  
(außerhalb kursiv) 

Fazit 

K
u

lt
u

r-
 u

n
d

 

S
c

h
u

tz
g

ü
te

r    Da keine Kultur- und 
sonstigen Sachgüter 
bekannt sind, erge-
ben sich durch die 
geplante Bebauung 
keine Auswirkungen. 

Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die 
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass bei Durchführung der festge-
legten Maßnahmen keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gungen für die Schutzgüter verbleiben. 

 

Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsregelung 
Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und 
Zielsetzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt ei-
nen Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar. 

Der Bilanzierung nach der Ökokontoverordnung wurde der Zeichnerische Teil 
des Bebauungsplans "Faugelen II“ incl. der Planungsrechtlichen Festsetzun-
gen zugrunde gelegt. 

Es ergab sich ein nach der Ökokontoverordnung ermitteltes 

 ein Ausgleichsdefizit für  
das Schutzgut Boden  138.884 Ökopunkte 

 ein Ausgleichsdefizit für 
das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt  216.195 Ökopunkte 

Gesamt 355.079 Ökopunkte 

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird durch Abbuchung von nachfolgen-
der Ökokontomaßnahme der Gemeinde Talheim erbracht. 

Es handelt sich dabei um die Maßnahmen  

 Ökokontomaßnahme M 1 der Gemeinde Talheim mit einem Aufwertungspo-
tential von 277.974 Ökopunkten 

 Ökokonto-Maßnahme AZ: 326.02.013 im Naturraum "Neckar- und Tauber-
Gäuplatten" mit einem Aufwertungspotential von 2.000.000 Ökopunkten, 
(Teilabbuchung von 77.105 Ökopunkten) 

Durch Abbuchung von Ökokontomaßnahmen erfolgt eine ausreichende 
Kompensation für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologi-
sche Vielfalt. 
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Naturschutz Baden-Württemberg): http://www4.lubw.baden-wuerttem-
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 LGRB-Kartenviewer, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Regie-
rungspräsidium Freiburg: Bodenkarte von Baden-Württemberg, M 1:50.000 
des GeoLa (Integrierte Geowissenschaftliche Landesaufnahme): 
http://maps.lgrb-bw.de/ 

 LUBW (2010) Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
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rechtlichen Eingriffsregelung 
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Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter 
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Fassung vom 19.12.2010 
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Anlagen 

 

Ökokontomaßnahme M 1 der Gemeinde Talheim 

Entwicklung einer Teichanlage mit naturnahen Verlandungs- und Uferzonen  
am Zimmerbach 

 

 

 
 
(Quelle: Gemeinde Talheim) 
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Ökokonto-Maßnahme AZ: 326.02.013  
im Naturraum "Neckar- und Tauber-Gäuplatten" 

Entwicklung von Kiebitz-Bruthabitaten 

 

 

(Quelle: Gemeinde Talheim, Vereinbarung über den Verkauf von Anrechnungsberechtigungen 

aus einer Kompensationsmaßnahme) 


